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Unternehmerverband Soziale Dienste und Bildung 

Jahresthema Refinanzierung 

 

Politische Zechprellerei 

Die Politik in Bund und Land hat die Umsetzung von zielführender (außerschulischer) Bildung, 

professioneller Pflege und würdiger Förderung, Beratung, Begleitung und Betreuung aller 

Menschen weitgehend an die Sozialwirtschaft ausgelagert und diese mit staatlichen Aufgaben 

beauftragt, um so dem Subsidiaritätsprinzip Rechnung zu tragen und den Nutzerinnen und 

Nutzern ein Wunsch- und Wahlrecht zu ermöglichen. Diese Aufgaben haben nicht nur in Be-

zug auf Qualität, Bürokratie und Anzahl der betroffenen Personen stetig zugenommen, viel-

mehr wurden und werden sie stetig weiter ergänzt um neue, nur zum Teil notwendige, aber 

nicht ausreichend finanzierte Aspekte. 

Jahrzehntelange finanzielle Geringschätzung der Sozialwirtschaft, verbunden mit einem laten-

ten Misstrauen bezüglich der sachgerechten Verwendung der (zu geringen) Gelder führten 

und führen zu einer systemischen Missachtung einer der wichtigsten Säulen eines demokrati-

schen Rechtstaats. Die Folgen sind unübersehbar und zeigen sich nicht nur in maroden Schu-

len oder insolventen Pflegeanbietern, sondern auch in der steigenden Zahl der nicht versorg-

ten Menschen und dem eklatanten Fachkräftemangel in nahezu allen Bereichen der Sozial-

wirtschaft. 

Die Politik hat Leistungen bestellt und bekommen. Sie zahlt aber nicht – sie prellt die Zeche! 

Sie ist aufgefordert, entweder der Pflicht, ihrem eigenen Anspruch nachzukommen, auch fi-

nanziell Folge zu leisten, oder aber deutlich zu machen, dass sie nicht in der Lage ist und sich 

vor allem auch nicht in die Lage versetzen will, ihre Rechnung zu begleichen. Daher muss sie 

verlässlich aufzeigen, welchen Weg sie gehen will. Drängender denn je ist seitens der Politik 

ein glaubwürdiges Bekenntnis zur auskömmlichen Finanzierung des Sozialstaates und ihrer 

Akteure abzugeben, auf das auch Taten folgen. 

„Sparpotentiale“ (die in Wirklichkeit ja Einsparpotentiale sind) sind in der Sozialwirtschaft, so 

sie denn überhaupt in nennenswerten Ausmaßen vorhanden waren, ausgeschöpft.  

Insbesondere die politischen Akteurinnen und Akteure entscheiden, wie wir in unserer Ge-

sellschaft mit Kindern, mit Menschen mit Behinderungen, mit pflegebedürftigen Menschen 

und mit denen, die sie professionell und in Würde pflegen und betreuen sollen, weiterhin um-

gehen werden.  

 

Forderungen der Politik / des Gesetzgebers 

Die Forderungen der Politik finden ihren Niederschlag regelmäßig in den gesetzlichen Rege-
lungen, den Gesetzen. Die gesetzlichen Forderungen für die Leistungen der Eingliederungs-
hilfe, den Pflegebereich, aber auch den Bereich der Kindertagesstätten (KiTas) werden unter 
anderem in folgenden Gesetzen und Abkommen geregelt: 
 

• UN-Behindertenrechtskonvention (UN BRK) 

• Bundesteilhabegesetz (BTHG) 

• Sozialgesetzbuch (SGB) IX 

• Sozialgesetzbuch (SGB) V 

• Sozialgesetzbuch (SGB) VIII 

• Sozialgesetzbuch (SGB) XI  

• Sozialgesetzbuch (SGB) XII 

• Pflegeberufegesetz (PflBG) 
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• Ausführungsgesetz zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (AG-BTHG) 

• Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen (APG NRW) 

• Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 

• Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) 

• Kinderbildungsgesetz (KiBiz) 
 

Insbesondere der Bereich der pflegerischen Versorgung ist seit Jahren vom fehlenden Perso-
nal gekennzeichnet, sei es im stationären, sei es im ambulanten Bereich. Auch wenn durch 
das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) insbesondere die Tarifbin-
dung bei der Bezahlung der Pflegekräfte vorgegeben ist, so hat dies an dem personellen Man-
gel nichts geändert. Das Problem ist vielmehr in der noch immer bestehenden Überlastung 
der Mitarbeitenden zu sehen. So sinnvoll die Sicherstellung der tariflichen Vergütung auch ist, 
so muss das erforderliche Mehr an Personal entsprechend gegenfinanziert werden. 
 

Leider wird sich dieses Problem in Zukunft durch das Pflegeberufegesetz noch vergrößern, da 
durch die nun vorgegebene generalisierte Ausbildung im Kranken- und Pflegeberufebereich 
die fehlenden Pflegefachkräfte gar nicht erst ausgebildet werden. Hinzu kommt, dass oftmals 
die Krankenhäuser ausbilden und mit ihren anderen Arbeitszeiten den Nachwuchs an sich 
binden. Dies führt gerade im ambulanten Pflegebereich dazu, dass mangels Nachfrage nicht 
mehr ausgebildet wird, beziehungsweise, dass sich die Ausbildung nicht lohnt, wenn die Aus-
gebildeten unmittelbar von den Kliniken abgeworben werden.  
 

Davon abgesehen, wird die Ausbildungsumlage in der Pflege von den Versicherten gezahlt, 
obwohl diese Ausbildung des Personals eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. 
 

Die gerade genannten Probleme werden dadurch verstärkt, dass es im stationären Pflegebe-
reich immer mehr gesetzliche Anforderungen zum Erhalt der Pflegeheime gibt, die dafür im 
Interesse der Bewohnenden notwendigen Investitionskosten aber staatlicherseits nicht gegen-
finanziert werden. Es gibt keine gesetzliche Regelung zur Anpassung dieser Investitionskos-
ten. In den aktuellen Pflegesätzen sind auch keine Mittel für zum Beispiel die aktivierende 
Pflege enthalten. Vielmehr werden die Bewohnenden durch höhere Eigenanteile an den stei-
genden Kosten der pflegerischen Versorgung beteiligt oder sie müssen andere, weitere staat-
liche Unterstützungssysteme in Anspruch nehmen. Dies beinhaltet das Risiko, dass diese Per-
sonen nicht ausreichend pflegerisch versorgt werden. 
 

Nicht übersehen werden darf insoweit das landesweite Problem der Bearbeitung der entspre-
chenden Unterstützungsanträge der Bewohnenden durch die zuständigen Sozialämter. Neben 
der Frage, ob die geltend gemachten Kosten auch tatsächlich bezahlt werden, ist die sich 
daraus ergebende Vorfinanzierung ein Problem, da diese Kosten nicht oder nicht vollständig 
erstattet werden.  
 

Aus der UN BRK folgt seit 2009 die Verpflichtung, in Deutschland einen personenbezogenen 
Behinderungsbegriff zu verwenden, der sich an den individuellen Bedarfen des Menschen mit 
Behinderung orientiert. Diese Bedarfe ergeben sich aus der Wechselwirkung der individuellen 
Beeinträchtigung mit den umwelt- und personenbezogenen Kontextfaktoren. Diese Vorgabe 
hat der Bundesgesetzgeber unter anderem mit dem Bundesteilhabegesetz, dem BTHG, zum 
Jahr 2020 umgesetzt. Bei der Feststellung des Bedarfs an Leistungen der Eingliederungshilfe 
sind die Kriterien der International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) der 
Maßstab. Dies beinhaltet dann eine Vielzahl von Punkten, die bei der Bedarfsfeststellung zu 
berücksichtigen sind und die sich dann auch in den Mitteln zur Deckung der individuellen Be-
darfe niederschlagen (sollten). Das zur Feststellung des Bedarfs an Leistungen der Eingliede-
rungshilfe notwendige Bedarfsermittlungsinstrument wurde von jedem Bundesland individuell 
entwickelt. 

Betrachtet man diese gesetzlichen Vorgaben der personenorientierten Bedarfsermittlung, so 
ergibt sich daraus ein entsprechend aufwendiges Verfahren zur Bedarfsermittlung und -fest-
stellung. Zwingende Folge dieser Bedarfsfeststellung ist dann aber auch, dass die Leistung 
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zur Deckung dieses Bedarfs personenzentriert erbracht wird, und das bedeutet dann auch, 
quasi als Kehrseite der Medaille, dass der Gesetzgeber dann auch gefordert ist, dies auch zu 
finanzieren. Leider muss hier festgestellt werden, dass auf der einen Seite die gesetzlichen 
Vorgaben von den Leistungserbringern erfüllt werden müssen, und dass auf der anderen Seite 
die finanziellen Mittel nicht immer zur Verfügung gestellt werden. 
 
Es fällt bei der Anwendung des KiBiz im KiTa-Bereich auf, dass die Leistungsträger immer 
wieder in Vorleistung gehen und auf eine Erstattung ihrer Kosten hoffen müssen. Da der Be-
willigungszeitraum immer von August bis August geht, sind gerade bei Tariferhöhungen zum 
Jahreswechsel erhebliche Steigerungen im Laufe des Jahres festzustellen, die zunächst vor-
finanziert werden müssen. Dabei wird die spätere Kostenerstattung auch seitens des Gesetz-
gebers gerade nicht sichergestellt und von den ausführenden Behörden auch nicht durchge-
hend umgesetzt.  
 
Bei Kindern mit Teilhabebedarfen kommt es durch die entsprechenden Nachrangigkeitsrege-
lungen und die ebenfalls verzögerte Leistungsbewilligung oftmals dazu, dass diese Kinder 
nicht oder nur mit Verspätung in einer KiTa aufgenommen werden. Dies geht nicht nur zu 
Lasten der Kinder, sondern auch zu Lasten des gesamten familiären Systems, da deshalb 
oftmals ein Elternteil keiner Erwerbstätigkeit nachgehen kann; typischerweise ist dies die Ehe-
frau. 
 
Die Begutachtung der Pflegeleistungen durch die Medizinischen Dienste (MDe) ist eine gute 
Sache, da jeder Leistungserbringer nicht nur geprüft wird, sondern auch, da die Ergebnisse 
veröffentlicht und damit auch transparent gemacht werden. Dennoch dauert diese Prüfung 
mindestens einen Arbeitstag und bindet Personal, das in der unmittelbaren Pflege benötigt 
wird. Es fällt auf, und das ist keine Kritik an den MDen, sondern an den Prüfungsvorgaben, 
dass 90 % der Prüfungen mit 1,0 bestanden werden.   
 
So berechtigt die gesetzlichen Forderungen vor dem Hintergrund der gleichberechtigten Teil-
habe von Menschen mit Behinderungen sowie der Versorgung Pflegebedürftiger sein mögen, 
so muss doch auch gefragt werden, inwieweit der Staat seine eigenen Vorgaben, siehe Be-
hindertengleichstellungsgesetz (BGG) und das Behindertengleichstellungsgesetz NRW (BGG 
NRW) sowie Inklusionsgrundsätzegesetz NRW (IGG NRW), umsetzt. Und hier sehen wir er-
hebliche Mängel. Es zeigt sich ein weiteres Mal das Auseinanderfallen von gesetzgeberischen 
Vorgaben und dem Fehlen der Umsetzung durch die staatlichen Organisationen.  
 
Im Weiteren muss auch gesehen werden, dass die Leistungserbringer auch die diversen Vor-
gaben des Gesetzgebers zu den diversen „Beauftragten“ erfüllen und umsetzen müssen: Bei-
spielhaft seien hier einige genannt: Arbeitssicherheit, Behindertenbeauftragter / -vertreter, Be-
leuchtungsanlagen, Betriebsarzt, Brandschutzbeauftragter, Datenschutzbeauftragter, Ersthel-
fer, Gleichstellungsbeauftragter, Jugendschutzbeauftragter, Hygienebeauftragter, (Tritt-)Lei-
terbeauftragter, Sicherheitsbeauftragter. Hier sind zuletzt der oder die Gewaltschutzbeauf-
tragte sowie im Jahr 2024 die Ombudsperson nach dem Hinweisgeberschutzgesetz zu benen-
nen. Da die Unternehmen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, der Eingliederungshilfe 
und/oder Pflege diese Kosten nicht auf ihre Kunden und Geschäftspartner umlegen können, 
sind sie insoweit auf den Staat als Leistungs- bzw. Kostenträger angewiesen. Trotz der ge-
setzlichen Pflicht zur Umsetzung auch dieser Vorgaben haben sie nicht die markttypische 
Möglichkeit der Preisanpassung. Ihre Situation verschärft sich dadurch, dass die durch die 
Beschäftigung der Beauftragten entstehenden Kosten von ihrem einzigen Verhandlungs-
partner, den staatlichen Stellen, nicht anerkannt werden. Die Leistungserbringer stellen immer 
wieder fest, dass über die Finanzierung dieser Beauftragten, aber auch über die Finanzierung 
von Tariflöhnen, gerade auch im Nachgang mit den staatlichen Geldgebern gestritten werden 
muss. Hierin ist ein fataler Wertungswiderspruch zu sehen. 
Realität und Anspruch des Gesetzgebers klaffen beispielsweise auch deutlich auseinander, 
wenn es erst mehrerer Gerichtsurteile, also vorher entsprechender Klageverfahren, bedarf, 
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um sich vor existierenden Risiken, z.B. dass Personalausfall durch Leiharbeit abgefedert wer-
den muss, absichern zu können. Vom Bundessozialgericht (BSG) wie auch Bundesverwal-
tungsgericht (BVG) wurde bestätigt, dass Einrichtungen der Sozialwirtschaft einen Risikozu-
schlag erheben dürfen, und zwar laut letztem Urteil des BSG immerhin knapp 5 % der Vergü-
tung. Fakt ist, dass trotz der Urteile bisher ein Risikozuschlag bei den uns bekannten Einrich-
tungen noch nie vom Kostenträger akzeptiert wurde. 
 

Von Kosten und Leistungsträgern wird immer wieder argumentiert, dass Kosten für Zeitarbeits-
kräfte zum einen nicht dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit entsprechen, und es zum anderen 
auch kein Kostendeckungsprinzip mehr gebe. Im Ergebnis lehnen es die Kosten- und Leis-
tungsträger also bislang ab, die Kosten der Leiharbeit zu refinanzieren, da diese Kosten deut-
lich über dem Niveau des TVöD als anerkanntem Tarif liegen. Wenn aber die Leistungserbrin-
ger alles Machbare unternehmen, um geeignete Mitarbeitende in der notwendigen Anzahl und 
der notwendigen Fachlichkeit zu finden und dies aufgrund des aktuellen Mitarbeitenden- und 
Fachkräftemangels nicht möglich ist, dann muss auf Personaldienstleister zurückgegriffen 
werden, um die Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner sicher zu stellen. Anders als 
beispielsweise in einem Krankenhaus ist es in einer Wohnstätte für Menschen mit Behinde-
rung nicht möglich, Bereiche aufgrund von Personalmangel zu schließen. Die Bewohnerinnen 
und Bewohner haben in der Wohnstätte ihr Zuhause und können nicht einfach anderweitig 
untergebracht werden. 
 

Um einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten, würde es helfen, wenn es den Personaldienst-
leistern nicht mehr erlaubt wäre, bei den Entgelten die Obergrenze der Entlohnung - wie in 
den regional üblichen Tarifvertragswerken und kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen bzw. dem 
regional üblichen Entgelt - um mehr als 10 % der durchschnittlichen Entlohnung zu überschrei-
ten, d.h. nur unterhalb dürfte der Kostenträger die Vergütung in der Leiharbeit nicht als unwirt-
schaftlich ablehnen. Und bis zu dieser Grenze müssen Personaldienstleister auch aus der 
Sozialwirtschaft beauftragt werden dürfen. 
 

Wenn der Gesetzgeber den verschiedenen Leistungserbringern des SGB IX, des SGB XI und 
des SGB V nicht die Mittel zur Verfügung stellt, um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen, so 
führt dies dazu, dass der Staat, um seiner Sicherstellungspflicht (§ 9 SGB XI, § 94 SGB IX) 
nachkommen zu können, selbst in die Rolle des Leistungserbringers schlüpfen muss. Das 
bedeutet aber auch, dass er selbst dann für die zumindest aktuell bestehende Angebotsvielfalt 
ebenso sorgen muss wie für die Möglichkeit der Betroffenen, ihr Wunsch- und Wahlrecht aus-
zuüben. 
 

In der Anlage werden anhand einiger Beispiele die systemische Unterfinanzierung des Sozi-

alstaates und die daraus folgenden staats- und demokratiegefährdenden Defizite innerhalb 

des Sozialstaates verdeutlicht.  
 

 

Duisburg, den 11. März 2025 

Verena Birnbacher, Lebenshilfe Oberhausen gGmbH und Lebenshilfe für Menschen mit  
                                Behinderung Oberhausen e. V. (Head-of) 

Martin Behmenburg, Pflege Behmenburg GmbH, Mülheim (Co Head-of) 

Andrea Claaßen, Lebenshilfe im Kreis Kleve 

Eberhard Gröh, Albert-Schweitzer-Einrichtungen für Behinderte gGbmH, Dinslaken 

Oliver Totter, Lebenshilfe NRW e.V., Hürth 

Rolf Wöste, Regenbogen Duisburg gGmbH 

Astrid Vogell, Akademie Klausenhof gGmbH, Hamminkeln 
 
 

Unternehmerverband Soziale Dienstleistungen + Bildung e.V., Elisabeth Schulte, 
Düsseldorfer Landstraße 7     47249 Duisburg 
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Thesenpapier Refinanzierung Anlage 

Forderung/Anspruch Realität Konsequenzen 

Mit der Umsetzung des 
BTHG werden entspre-
chende Landesgesetze 
und Landesrahmenpläne 
verhandelt, die Personen-
zentrierung wird umge-
setzt 

Trotz mehrjähriger Verhandlun-
gen, Schaffung von Modellregi-
onen und „Closed-Box-Verfah-
ren" konnten Landesrahmen-
pläne immer noch nicht ab-
schließend verhandelt werden  
 
Aufgrund des Kostendrucks 
wurden Verhandlungen zum 
Landesrahmenplan aktuell so-
gar ausgesetzt 
 
Dienstleistungen der Leistungs-
erbringer sind unterfinanziert 

Es existiert ein Flickenteppich an 
vorgenommenen Umsetzungen und 
Festhalten am Pauschalsystem 
 
Personenzentrierung ist nicht um-
gesetzt, in den besonderen Wohn-
formen und im Bereich Arbeit wer-
den immer noch Pauschalen ge-
zahlt 
 
Vergütungsverhandlungen für im 
Landesrahmenplan aufgenommene 
Leistungen, z.B. Unterstützende As-
sistenz, werden nicht verhandelt 
 
Prüfungen der Kostenträger werden 
anhand der Vorgaben des Landes-
rahmenvertrags durchgeführt, die 
entsprechend dem Landesrahmen-
vertrag geforderten Dienstleistun-
gen / Personalschlüssel aber nicht 
verhandelt / finanziert. 
 
Stillstand der Verhandlungen des 
Landesrahmenvertrags führt zu ei-
nem „freien Spiel der Kräfte”, lang-
jährige Schiedsgerichtsverfahren 
müssen durchgeführt werden, die fi-
nanziell nicht mehr leistbar sind. 
Unterfinanzierungen führen zur Auf-
gabe von Dienstleistungsangeboten 
und müssen von kommunalen Trä-
gern übernommen werden oder ent-
fallen: 
-  Unterversorgung 
- Entfall des Wunsch- und Wahl-
rechts 
- Deutliche Kostensteigerung für die 
Kommunen 
 

Risiko-Verlagerung auf die 
Leistungserbringer  

Bundessozialgericht (BSG) wie 
Bundesverwaltungsgericht 
(BVG) haben in mehreren Ur-
teilen einen Risikozuschlag 
grundsätzlich bestätigt, zuletzt 
vom BSG verhandelt sogar 
konkret die Höhe mit knapp 5 
% der Vergütung. Eine 
Schiedsstelle muss jetzt die 
Vergütung für stationäre Leis-
tungen der Eingliederungshilfe 
so bemessen, dass bei wirt-
schaftlicher Betriebsführung 
auch das unternehmerische Ri-
siko angemessen berücksich-
tigt wird. Auch für Pflegeeinrich-
tungen hat das BSG erst jüngst 

Risiken in Summe erheblichen Aus-
maßes sind beispielsweise  
bevorstehende, aber noch nicht zu 
Ende verhandelte Tarifsteigerun-
gen, Eingruppierungen und Stufen-
zuordnungen,  
Erfordernis der Personaldienstleis-
tung wegen hohen Krankenstandes 
o.ä. Notstands, 
Mitarbeiterfluktuation, 
tarifliche Jubiläumszuwendungen, 
Sanierungsbeträge z.B. für betriebli-
che Zusatzversorgung, 
Mahnwesen, 
Wechsel der Zuständigkeiten des 
Kostenträgers mit Finanzierungslü-
cke, 
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das unternehmerische Risiko 
und eine angemessene Ge-
winnchance als zulässig erach-
tet. 
 
Neben den vorausschauend 
kalkulierten Kosten des Leis-
tungsangebotes bei den häufig 
prospektiv zu vereinbarenden 
Entgelten gibt es noch ein zu-
sätzliches Risiko, das der Leis-
tungsträger finanzieren muss, 
denn die Einrichtungen stehen 
in Wettbewerb und unter Perso-
nalmangel. Kostenträger argu-
mentieren damit, dass es bis-
her auch ohne Refinanzierung 
eines Risikopuffers geklappt 
habe. Dabei haben sich Kosten 
aber oft angestaut, wurden bis-
her durch Querfinanzierung 
ausgeglichen oder durch Spen-
den. Wenn auch eine Finanzie-
rung einer solchen Pflichtleis-
tung über Spenden schon 
abenteuerlich ist, so gehen 
auch Spenden eher zurück und 
sollten wirklich zusätzlichen 
Leistungen vorbehalten sein. 
Querfinanzierungen sind eben-
falls inzwischen nicht mehr 
möglich aufgrund einer be-
triebsbezogenen Kalkulation. 
 

Unvorhergesehene Kostensteige-
rungen bei Renovierung oder Er-
satzbeschaffung, 
Nicht versicherte Schäden, 
Entsorgung zurückgelassener Ge-
genstände oder 
Innovationskosten für neue Fach-
konzepte und Digitalisierung. 
 
Eine defizitäre Entwicklung der Ein-
richtungen führt auf Dauer zur Auf-
gabe dieser Bereiche, ggf. der gan-
zen Einrichtung mit entsprechen-
dem Personalabbau. 
Die Pflichtaufgaben sind von der öf-
fentlichen Hand zu übernehmen, 
die aber ebenfalls diese Risiken ha-
ben. 
  

Kindertageseinrichtungen  

Es besteht die Forderung 
nach einer angemessenen 
Personalvergütung. 

Kibiz: Die Berücksichtigung 
von Tarifsteigerungen und die 
Fortschreibung der Kindpau-
schalen erfolgt nachrangig. Die 
Anpassung der Kindpauscha-
len im Rahmen des Kibiz findet 
jährlich zum Beginn des neuen 
Kindergartenjahres statt. (Die 
Fortschreibungsrate setzt sich 
zu neun Teilen aus der Kosten-
entwicklung für pädagogisches 
Personal gemäß dem Tarifver-
trag zusammen.) 
 
BTHG: Anerkennung der Tarifli-
chen Vergütung, jedoch erfolgt 
in Höhe der TVöD EG 8b Stufe 
3. Höhere Einstufungen auf-
grund von Berufserfahrungen 
werden nicht berücksichtigt. 
Die Umsetzung erfolgt zwar 
rückwirkend zu den Tariferhö-
hungen, jedoch teilweise mit 
zeitlicher Verzögerung.  
 

Die Konsequenzen eines nicht aus-
kömmlichen und zeitlich verzöger-
ten Zuschusses sind wie folgt: 
 

1. Erhebliche Eigenanteile: 
Die Träger sind gezwun-
gen, erhebliche Eigenan-
teile zu leisten, um die Fi-
nanzierung ihrer Einrichtun-
gen sicherzustellen. 

 
2. Abhängigkeit von Über-

brückungshilfen: Träger 
müssen möglicherweise auf 
Überbrückungshilfen ange-
wiesen sein, um finanzielle 
Engpässe zu überbrücken 
und den Betrieb aufrechtzu-
erhalten. 
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Es besteht der Anspruch 
nach Inklusiven Kinderta-
geseinrichtungen, d.h. die 
wohnortnahe, gemein-
same Betreuung von Kin-
dern mit und ohne Behin-
derung. 
 
 

Die Finanzierung erfolgt über 
das Kinderbildungsgesetz 
(KiBiz) durch eine erhöhte 
KiBiz-Pauschale für Kinder mit 
Behinderungen. Zusätzlich wird 
durch das BTHG eine Basis-
leistung I gewährt (Modell Zu-
satzkraft oder Modell zusätzli-
che Fachkraft), um den Betreu-
ungsschlüssel zu verbessern. 
1. Die Höhe der Basisleistung 

ist von der Anzahl der Kin-
der in der Einrichtung ab-
hängig, nicht je Kind. 

2. Die Bewilligung der Basis-
leistung I erfolgt häufig zeit-
verzögert. 

Individuelle heilpädagogische 
Leistungen: Sofern die Basis-
leistung I nicht ausreichend ist, 
um den individuellen Teilhabe-
bedarf zu decken, können wei-
tere individuelle heilpädagogi-
sche Leistungen für Kinder er-
bracht werden. Die Leistungen 
werden aber nur in Ausnahme-
fällen bewilligt. 
 
Basisleistung II: Die Basisleis-
tung II richtet sich an Kinder mit 
außergewöhnlich hohem För-
derbedarf, die bisher überwie-
gend in heilpädagogischen 
Kitas gefördert wurden. 
Die Umsetzung erfolgt verzö-
gert und zunächst durch Mo-
dellverhandlungen. 
  

Kinder mit besonderem Förderbe-
darf können nicht in den Kinderta-
geseinrichtungen betreut oder auf-
genommen werden, solange die Fi-
nanzierung nicht gesichert ist.  
Verzögerte Bewilligungen erschwe-
ren eine vorausschauende Perso-
nalplanung, was dazu führt, dass 
die erforderlichen personellen Res-
sourcen nicht bereitgestellt werden 
können. 

Es besteht der Anspruch 
auf eine angemessene Fi-
nanzierung von Kinderta-
geseinrichtungen. Dies ist 
im Kinderbildungsgesetz 
(Kibiz) geregelt. 

Die Kibiz-Finanzierung ist in-
transparent.  
Es bleibt unklar, wie die be-
rechneten Zuschussmittel ge-
nau verteilt werden. Welche 
Sachkosten wurden berück-
sichtigt? Auf welcher Grundlage 
wurden diese Kosten ermittelt? 
Wie wurde die Höhe des Ab-
zugsbetrags festgelegt? 
Es besteht eine Diskrepanz 
zwischen den Kibiz-Steigerun-
gen und den tatsächlichen  
Kostenerhöhungen.  
Darüber hinaus sind freie Trä-
ger verpflichtet, einen Träger-
anteil einzubringen. 

Diese Intransparenz kann zu Unsi-
cherheiten in der Planung und Um-
setzung führen und erschwert es 
den Einrichtungen, ihre finanziellen 
Ressourcen effektiv zu verwalten. 
Daher ist eine Neuverhandlung so-
wie eine klare und transparente 
Kommunikation über die Finanzie-
rungsstrukturen dringend erforder-
lich, um eine bessere Planungssi-
cherheit für alle Beteiligten zu ge-
währleisten.  
Wenn die Kibiz-Finanzierung unzu-
reichend ist und freie Träger ihren 
Trägeranteil nicht aufbringen kön-
nen, besteht die Gefahr, dass sie 
ihre Kitas aufgeben müssen, was 
zu einer unzureichenden Bedarfs-
deckung und erheblichen Mehrkos-
ten führen würde. 
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Pflege: 

Forderung/Anspruch Realität Konsequenzen 

Bedingt durch das GVWG sind 
Träger von Pflegeeinrichtungen 
zur Tariflichen Vergütung ver-
pflichtet. Pflegebedürftige sollen 
die Möglichkeit erhalten, Ange-
bote von Pflegeeinrichtungen in 
Anspruch zu nehmen. 

Die Finanzierung der tariflichen 
Vergütung führt zu steigenden 
Kosten. Gleichzeitig erhöhen 
sich inflationsbedingt die Sach-
kosten. Dies wiederum führt zu 
höheren Preisen der Pflegeein-
richtungen.  
Die Preise sind von den Vergü-
tungsverhandlungen abhängig 
und sind häufig nicht aus-
kömmlich. Gleichzeitig führen 
die erhöhten Preise zu einer 
Reduzierung der Leistungen, 
die durch die Pflegeversiche-
rung finanziert werden, oder zu 
hohen Eigenanteilen.  

Pflegebedürftige können Leis-
tungen nicht in Anspruch neh-
men, was möglicherweise zu 
einer Reduzierung der Versor-
gung führt. 
 
Einrichtungen stellen ihr Pfle-
geangebot ein oder können 
dieses nur mit erheblichen Ei-
genmitteln aufrechterhalten. 
Mehr als 50 stationäre Pflege-
einrichtungen mussten im Jahr 
2023 Insolvenz anmelden, zwi-
schen Juli 2022 und Septem-
ber 23 sind trotz steigenden 
Bedarfs 2.145 vollstationäre 
Pflegeplätze weggefallen. 
 

Das Land NRW fördert seit 
1996 die Investitionskosten der 
ambulanten Pflegeeinrichtun-
gen. 

Der Förderbetrag für die Nut-
zung von Immobilien (Pflege-
büro) und Anschaffung von 
PKW (Dienstwagen) ist seit 
Einführung der Förderung un-
verändert, obwohl sich allein 
die Anschaffungskosten für 
PKW vervielfacht haben.  
(Opel Corsa 1997: umgerech-
net € 7.670, Opel Corsa 2024: 
€ 20.100 → Verdreifachung!) 
Der Fördersatz müsste also im 
Jahre 2024 nicht bei € 2,15, 
sondern bei ca. € 6,45 pro Pfle-
gestunde liegen. Die Abrech-
nung der Differenz mit den 
Pflegebedürftigen ist gem. Lan-
desgesetz nicht möglich, es sei 
denn, der Pflegedienst verzich-
tet auf die gesamte Landesför-
derung. 
Viele, z.T. neu entstandene 
Leistungen der ambulanten 
Versorgung (Betreuungsleis-
tungen, Verhinderungspflege 
u.a.) werden bei der Berech-
nung des Zuschusses nicht be-
rücksichtigt. 
 

Um die Neuanschaffung von 
Investitionsgütern auch zu-
künftig zu gewährleisten, wer-
den Anbieter auf die Beantra-
gung von Fördermitteln ver-
zichten und die erforderlichen 
Beträge dem Kunden direkt in 
Rechnung stellen. Dies wiede-
rum führt zur weiteren Leis-
tungsreduktion bzw. gesteiger-
ten Kosten für die Träger der 
Hilfe zu Pflege (Sozialhilfe). 

Digitalisierung – Verpflichtung 
zur Anbindung an die Telema-
tikinfrastruktur ab Juli 2025, 
was zu effizienteren Abläufen 
und einer besseren Vernetzung 
zwischen verschiedenen Akteu-
ren (Ärzte, Krankenhäuser, 
Apotheken) führt. 

Die Digitalisierung erfordert In-
vestitionen – insbesondere bei 
der Anbindung von Pflegeein-
richtungen an die Telematikinf-
rastruktur. Die entstehenden 
Kosten werden in der Regel 
durch die sogenannten TI-Pau-
schalen finanziert. Allerdings 
müssen die Träger in Vorleis-
tung gehen, da die Pauschalen 

Für Einrichtungen bedeutet die 
Umsetzung der TI erhebliche 
finanzielle Investitionen in 
Hard- und Software sowie 
Schulungen für das Personal. 
Die Verpflichtung zur Anbin-
dung an die TI bringt zusätzli-
che regulatorische Anforderun-
gen mit sich, die von den Leis-
tungserbringern erfüllt werden 
müssen. Dies kann 
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zunächst nicht die gesamten 
Investitionskosten abdecken. 

zusätzlichen administrativen 
Aufwand verursachen, der den 
bereits hohen und stetig stei-
genden Aufwand noch weiter 
erhöht. 
 

Soziale Teilhabe Arbeit und Wohnen  

Forderung/Anspruch Realität Konsequenzen 

Ein einheitliches Bedarfserhe-
bungsinstrument (BEI_NRW) 
wird geschaffen 

Mit dem BEI_NRW wurde ein 
enorm aufwändiges Instrument 
geschaffen, das weder den Da-
tenschutzbestimmungen ent-
spricht, noch wie gewünscht 
bei den Kostenträgern einheit-
lich angewandt wird. 
 
Die Darstellung aller Lebensbe-
reiche wird auf die Leistungser-
bringer übertragen, die in ko-
operativen Verfahren zusam-
menarbeiten sollen 
 
Da der BEI_NRW in der Form 
nicht geeignet ist, werden zu-
sätzliche Verfahren (ALIA-Bo-
gen, Metzler-Bogen) weiter an-
gewandt, die eigentlich durch 
den BEI abgeschafft werden 
sollten. 
 
 
 
 

Die Bearbeitungsdauer eines 
BEI_NRW beträgt zwischen 1 
und 3 Tagen! Insbesondere in 
den WfbM mit mehreren Hun-
dert Beschäftigten werden nicht 
unbedeutende zusätzliche Per-
sonalressourcen benötigt, die 
nicht refinanziert werden. 
 
Die defizitäre Umsetzung des 
Datenschutzes und defizitäre 
Abfrage der Nutzer führt dazu, 
dass Leistungserbringer nicht 
gemeinsam an einem BEI ar-
beiten. Konsequenz: Einstel-
lung der Zahlung bei einem der 
Leistungserbringer. 
 
BEIs sind so aufwändig in der 
Auswertung, dass Kostenträger 
diese nicht in einer angemes-
senen Zeit bearbeiten können 
und die Zahlungen einstellen, 
obwohl allen Beteiligten völlig 
klar ist, dass sich der Bedarf, 
z.B. Platz in der WfbM oder in 
einer besonderen Wohnform, 
nicht geändert hat und nicht än-
dern wird 
 
Obwohl zwischenzeitlich das 
Sozialgerichtsurteil umgesetzt 
werden soll, das von einer un-
befristeten Kostenzusage aus-
geht, müssen bis Ende 2024 
z.B. in der Lebenshilfe Ober-
hausen noch über 200 BEIs in 
der WfbM geschrieben werden, 
obwohl alle Beteiligten wissen, 
dass dies  
a) nicht zu leisten ist und  
b) diese auch vom Kostenträ-
ger nicht bearbeitet werden 
können 
 

Personenzentrierung: Bedarfe 
werden individuell erfasst und 
entsprechend bewilligt  
 

Bedarfe werden durch den 
BEI_NRW sehr aufwändig er-
fasst, Bewilligungen in den bes. 
Wohnformen aber weiter in 
Maßnahmepauschalen umge-
setzt 

Hoher Aufwand zur Erstellung 
der BEIs ohne Auswirkungen. 
Bedarfe werden durch 
BEI_NRW erhoben und darge-
stellt, über die 
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Maßnahmepauschalen aber 
nicht ausreichend finanziert 
 
Im Bereich der Sozialen Teil-
habe kommt es derzeit zu ei-
nem Stillstand in den Verhand-
lungen, da die absehbaren 
Mehrkosten die Landschafts-
verbände dazu veranlasst ha-
ben, eine „Reduzierung der 
Komplexität“ anzustreben, um 
die budgetneutrale Umstellung 
sicherzustellen. 
 

Existenz- und Fachleistung 
sind getrennt 

Aufwändige Umstellung von 
bes. Wohnformen in gemiete-
ten Wohnraum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wegfall des Mittagessens aus 
der Maßnahmepauschale in 
der WfbM 
 

Gebäude der jetzt bes. Wohn-
formen mussten, obwohl hierzu 
baulich nicht konzipiert, mit ei-
nem enormen Ressourcenauf-
wand auf beiden Seiten in 
Fachleistungs-, Gemeinschafts- 
und persönliche Flächen aufge-
teilt werden, anhand intranspa-
renter „Schlüssel” wurden Ab-
züge bei den Maßnahmepau-
schalen vorgenommen, z.T. 
Flächen nicht anerkannt, was 
wiederrum zu fehlenden Finan-
zierungen führt 
 
Leistungsanbieter sind faktisch 
zum Vermieter geworden. Mie-
ten müssen mit den Nutzerin-
nen und Nutzern direkt abge-
rechnet werden, bei Zahlungs-
ausfall trägt der Leistungser-
bringer das Risiko 
 
Bei Umzügen innerhalb eines 
Hauses, die durchaus üblich 
sind: Änderung des Mietver-
trags, ggf. Anpassung der Miet-
höhe auch beim Sozialamt 
 
Hoher bürokratischer Aufwand, 
Beschäftigte sparen das Essen 
und sind schlechter versorgt 
 

Ein neues Entgeltsystem für 
Beschäftigte der WfbM wird 
geschaffen.  
Entkoppelung der Löhne vom 
BAföG  

Durchführung einer mehrjähri-
gen Studie 

Die Ausgestaltung eines neuen 

Entgeltsystems ist immer noch 

offen. Durch die vorgenomme-

nen Erhöhungen des BAföG 

wurde der Grundbetrag erneut 

gesteigert.  

Steigerungsbeträge können 

nicht mehr gezahlt werden, 

Löhne werden für einen Teil der 

Beschäftigten mit Behinderung 

gesenkt. 

Immer mehr Beschäftigte mit 

Behinderung entschieden sich 
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für Teilzeit. Konsequenz: sin-

kende Erlöse für Leistungsan-

bieter bei deutlichen Steigerun-

gen bei den Fahrtkosten. 

In Kombination mit den zum 

Teil sehr schwierigen wirt-

schaftlichen Rahmenbedingun-

gen und der Besonderheit des 

NRW-Weges zeigen sich man-

cherorts erhebliche, zum Teil 

existenzbedrohende Schiefla-

gen. 

 

 

 


